
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 42d UrhG Menschen mit
Behinderungen

 UrhG - Urheberrechtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Seh- oder lesebehindert im Sinn dieser Bestimmung sind Menschen, die

1. 1.blind sind,

2. 2.an einer nicht ausgleichbaren Sehbehinderung, einer Wahrnehmungsstörung oder einer Lesebehinderung

leiden, aufgrund derer sie nicht in der Lage sind, Druckwerke in im Wesentlichen gleicher Weise wie ein

Mensch ohne eine solche Beeinträchtigung zu lesen, oder

3. 3.aufgrund einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage sind, ein Buch zu halten oder handzuhaben

oder ihre Augen in dem Umfang zu fokussieren oder zu bewegen, wie es für das Lesen normalerweise

erforderlich wäre.

2. (2)Befugte Stellen für Seh- und Lesebehinderungen sind Organisationen, die auf Grundlage einer staatlichen

Anerkennung, Befugnis oder finanziellen Unterstützung für Menschen mit Seh- oder Lesebehinderungen

Ausbildung, Schulung und adaptiven Lese- oder Informationszugang auf gemeinnütziger Basis bereitstellen,

sowie öffentliche Einrichtungen oder gemeinnützige Organisationen, die als eine ihrer Kerntätigkeiten,

institutionellen Aufgaben oder als Teil ihrer im Gemeinwohl liegenden Aufgaben Menschen mit Seh- oder

Lesebehinderungen diese Dienste anbieten.

3. (3)Ein Vervielfältigungsstück in einem barrierefreien Format ist ein Vervielfältigungsstück eines Werkes,

1. 1.das einem seh- oder lesebehinderten Menschen den Zugang zu dem Werk ermöglicht, einschließlich eines

genauso leichten und komfortablen Zugangs wie ihn ein Mensch ohne eine Behinderung der Seh- oder

Lesefähigkeit hat, und

2. 2.bei dem das vervielfältigte Werk davor in Form eines Buches, einer Zeitung, einer Zeitschrift, eines

Magazins oder eines anderen Schriftstücks, einer Notation einschließlich von Notenblättern, und

zugehöriger Illustrationen in einer beliebigen Medienform, auch in Audioformat wie Hörbüchern, und in

digitaler Form veröffentlicht oder anderweitig rechtmäßig öffentlich zugänglich gemacht wurde.

4. (4)Seh- oder lesebehinderte Menschen und in deren Namen handelnde Personen dürfen ein

Vervielfältigungsstück in einem barrierefreien Format zur ausschließlichen Nutzung durch die seh- oder

lesebehinderte Person herstellen, wenn diese rechtmäßigen Zugang zu dem Werk hat.

5. (5)Befugte Stellen für Seh- und Lesebehinderungen dürfen

1. 1.ein Vervielfältigungsstück in einem barrierefreien Format herstellen, wenn sie rechtmäßigen Zugang zu

dem Werk haben, und

2. 2.ein Vervielfältigungsstück in einem barrierefreien Format zugunsten von Menschen mit Seh- oder

Lesebehinderungen und anderen befugten Stellen für Seh- und Lesebehinderungen, die ihren Wohnsitz

oder Sitz im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder Vertragsstaat des EWR haben, in

gemeinnütziger Weise verbreiten, durch Rundfunk senden, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, nach

§ 40g öffentlich wiedergeben und zu öffentlichen Vorträgen, Aufführungen und Vorführungen nutzen.
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6. (6)Befugte Stellen für Seh- und Lesebehinderungen, die nach Abs. 5 Z 2 grenzüberschreitende Handlungen

vornehmen, haben Verfahren festzulegen und zu befolgen, die sicherstellen, dass

1. 1.es sich bei den Menschen, die in den Genuss ihrer Dienste kommen, um Menschen mit Seh- oder

Lesebehinderungen handelt, und nur solchen Menschen oder anderen befugten Stellen für Seh- und

Lesebehinderungen Vervielfältigungen von Werken zugänglich gemacht werden,

2. 2.der unbefugten Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung, öffentlichen Zurverfügungstellung, öffentlichen

Wiedergabe nach § 40g sowie Nutzung zu Vorträgen, Aufführungen und Vorführungen durch geeignete

Schritte entgegengewirkt wird,

3. 3.die für die Handhabung der Werke und der Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien Format

erforderliche Sorgfalt angewandt wird und darüber Aufzeichnungen geführt werden sowie

4. 4.Informationen darüber, wie sie den Verpflichtungen nach den Z 1 bis 3 nachkommen, soweit zweckmäßig

auf ihrer Internetseite oder über sonstige Online- oder Offline-Kanäle veröffentlicht und auf dem neuesten

Stand gehalten werden.

7. (7)Befugte Stellen für Seh- und Lesebehinderungen im Sinn des Abs. 6 haben seh- oder lesebehinderten

Menschen und anderen befugten Stellen für Seh- und Lesebehinderungen mit Wohnsitz oder Sitz im Inland, in

einem anderen Mitgliedstaat der EU oder Vertragsstaat des EWR sowie Rechteinhabern auf Anfrage Auskunft

über

1. 1.die Liste der Werke, von denen sie Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien Format besitzen,

2. 2.die Formate, über die sie für diese Werke verfügen, sowie

3. 3.die Namen und Kontaktangaben der befugten Stellen für Seh- und Lesebehinderungen, mit denen sie

Vervielfältigungsstücke in einem barrierefreien Format grenzüberschreitend austauschen,

in barrierefreier Form zu erteilen.

8. (8)Für die Vervielfältigung, Verbreitung, Sendung, öffentliche Zurverfügungstellung, öffentliche Wiedergabe nach

§ 40g sowie Nutzung zu Vorträgen, Aufführungen und Vorführungen durch eine befugte Stelle für Seh- und

Lesebehinderungen mit Sitz im Inland steht dem Urheber ein Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich zu. Bei

der Bestimmung der Höhe des Ausgleichs ist den besonderen Umständen des Einzelfalls und der Tatsache, dass

die Tätigkeiten befugter Stellen für Seh- und Lesebehinderungen keinen Erwerbszweck haben, ebenso Rechnung

zu tragen wie den mit dieser Bestimmung verfolgten im Gemeinwohl liegenden Zielen, den Interessen der

Menschen mit Seh- oder Lesebehinderungen, dem eventuellen Schaden für Urheber und der Notwendigkeit, die

grenzüberschreitende Verbreitung von Vervielfältigungsstücken in barrierefreien Formaten sicherzustellen.

Dieser Anspruch kann nur von Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden.

9. (9)Die freie Werknutzung nach Abs. 4 und 5 kann vertraglich nicht abbedungen werden.

10. (10)Für Menschen mit anderen Behinderungen, die den Zugang zu Werken in vergleichbarer Weise erschweren,

und für die Nutzung von anderen als den in Abs. 3 Z 2 genannten Werken durch oder zugunsten von Menschen

mit Seh- und Lesebehinderungen gelten Abs. 2, Abs. 3 Z 1 und Abs. 4 bis 9 ohne die in Abs. 5 Z 2 vorgesehenen

Beschränkungen auf bestimmte Staaten sinngemäß.
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